
KFA Volleyball Weißenfels – Käthe-Kollwitz-Str. 3 – 06667 Weißenfels – kfa@wsf-volleyball.de 

Angaben gemäß der 7. SARS-CoV-2-EindV. (Unbedenklichkeitserklärung) 
Dieser Fragebogen ist ausgefüllt vor der erstmaligen Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten im 

Rahmen des Staffelbetriebes des KFA Weißenfels dem zuständigen Schutzverantwortlichen 

(Staffelleiter) auszuhändigen. Veränderung bei der Beantwortung der gestellten Fragen sind 

unverzüglich dem jeweiligen Schutzverantwortlichen oder dem Pandemiebeauftragen des KFA 

(Wolfgang Gerber, Tel. 01523 1487844) mitzuteilen. 

Name, Vorname: 
 
 

Geburtsdatum: 
 
 

Staffel/Mannschaft: 
 
 

Anschrift: 
 
 

Telefon: 
 
 

 

Der Unterzeichnete: 

hat erkennbare Symptome einer COVID 19 Erkrankung. Ja Nein 

hatte in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person, die den 
Quarantänebeschränkungen unterliegt. 

Ja Nein 

hatte innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person. Ja Nein 

(Bitte zutreffendes ankreuzen.) 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der o.g. Angaben. Mir ist bewusst, dass 

Veränderungen dieser Angaben sofort dem Pandemieverantwortlichen der VSG Kugelberg oder /dem 

Schutzverantwortlichen der Staffel zu melden sind. Nachfolgende Datenschutzhinweise nehme ich 

zur Kenntnis. 

Die Selbstauskunft und die eingetragenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich vom KFA 

Volleyball Weißenfels und ausschließlich in Papierform aufbewahrt. Eine weitere Datenverarbeitung 

findet nur statt, wenn innerhalb der am Sportbetrieb der jeweiligen Staffel teilnehmenden Sportler 

eine COVID 19 Infektion festgestellt werden sollte. In diesem Fall werden die personenbezogenen 

Daten genutzt, um mögliche Kontaktpersonen identifizieren zu können. Die Daten werden in diesem 

Fall auch an die örtlichen Gesundheitsbehörden weitergegeben. 

Die Datenerhebung, Datenaufbewahrung und evtl. Datenverwendung dienen also ausschließlich dem 

Gesundheitsschutz der Teilnehmenden und möglicher Kontaktpersonen. Die Daten werden 

spätestens 4 Wochen nach Saisonende vom Pandemieverantwortlichen oder dem 

Schutzverantwortlichen vernichtet. 

 
Datum: 

 
Unterschrift: 

 


